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@Kippelfritze: Habe die Frage eben mal abgeklärt: Den Anscheinsbeweis "prime facies" (vgl.
Link oben in Post 11) gibt es schulrechtlich. Dieser steht allerdings lediglich in den
schulrechtlichen Kommentaren (Loseblattsammlung von Wörz, von Alberti, Falkenbach) und
nicht direkt im Schulrecht das Landes Baden-Württemberg. Auch in der einschlägigen
Rechtssprechung lässt dieser sich finden. Schulrechtlich lässt sich dieser anwenden für
Leistungen, die nur durch Täuschung erklärbar sind, z.B. längere wörtliche Teile aus einer
Musterlösung. Der Schüler muss dann zeigen, dass er das wirklich auswendig aufsagen kann,
gelingt das nicht wenigstens annähernd, wäre ein ungenügend bzw. 0 Punkte rechtfertigbar.
Einzelne Worte die bislang nicht im Fachunterricht eingeführt worden sind zu verwenden
erfüllen das nach Aussage meines Schulrechtlers nicht, insofern passt da meine Einschätzung
des oben geschilderten Sachverhalts.
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